
FICHE AMENDEMENT

Proposition d’amendement à l’Article: III-59 (ex 93)

Déposée par Monsieur: Erwin Teufel

Qualité: Membre

Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Durch Europäische Gesetze oder Rahmen-

gesetze des Rates werden Maßnahmen zur

Harmonisierung der Rechtsvorschriften ü-

ber die Umsatzsteuern, die Verbrauchsab-

gaben und sonstige indirekte Steuern fest-

gelegt, soweit diese Harmonisierung für

das Funktionieren des Binnenmarkts und

die Vermeidung von Wettbewerbsverzer-

rungen notwendig ist. Das betreffende Ge-

setz oder Rahmengesetz wird nach Anhö-

rung des Europäischen Parlaments und des

Wirtschafts- und Sozialausschusses erlas-

sen.

(1) Durch Europäische Gesetze oder Rahmen-

gesetze des Rates werden Maßnahmen zur

Harmonisierung der Rechtsvorschriften ü-

ber die Umsatzsteuern, die Verbrauchsab-

gaben und sonstige indirekte Steuern fest-

gelegt, soweit diese Harmonisierung für

das Funktionieren des Binnenmarkts und

die Vermeidung von Wettbewerbsverzer-

rungen notwendig ist. Das betreffende Ge-

setz oder Rahmengesetz wird nach Anhö-

rung des Europäischen Parlaments und des

Wirtschafts- und Sozialausschusses ein-

stimmig erlassen.

Begründung:

Das Einstimmigkeitserfordernis wurde in der deutschen Fassung vergessen.


